
 
 

 
 

 
 

 

 

Vereinsförderung der Stadt Freiberg  
 

 
Festgelegte Vereine erhalten folgende Förderung 
 
1. Jeder Verein erhält einen jährlichen Zuschuß unter der Voraussetzung,  
dass der jährliche Durchschnittsmindestbeitrag der Mitglieder (Aktive, 
Passive, Jugendliche) pro Mitglied über 6,10 € liegt. 

 
2. Gewährt werden: 

 
 

a) ein Grundbetrag in Höhe von 102,30 € 

b) pro jugendlichem aktivem Mitglied bis zu 18 Jahren 6,40 € 

 bei Sportvereinen, sofern sie von Jugendlichen einen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 18,40 €  
erheben sofern sie nicht unter die Regelung d) fallen, 
pro Jugendlichem 

10,20 € 

c)  pro jugendlichem Mitglied des Musikverein Stadtkapelle 
Freiberg,  

 sofern der allgemeine Beitrag von 10,20 € erhoben wird  

(der Musikverein Stadtkapelle Freiberg erhebt für alle 
Mitglieder nur einen einheitlichen Beitrag von 10,20 €) 

10,20 € 

d) Sportvereine (SGV, Tennisverein, TuS) 
 pro jugendlichem aktiven Mitglied bis zu 18 Jahren  

 Je lizenziertem Übungsleiter (wenn mindestens eine 
Gruppe Kinder oder Jugendlicher pro Woche betreut) 

 
9,00 € 

100,00 € 

 
 

Maßgebend ist die Mitgliederzahl am 30. Juni des jeweiligen Jahres 
  

 
Sonderregelungen für einzelne Vereine (z.B. Festbetrag oder Konzertbeitrag 

etc.) 
 

 
 


